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RESOLUTION 61/35

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/454, Ziff. 13)45.

61/35. Diplomatischer Schutz

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Kapitels IV des Berichts der Völker-
rechtskommission über ihre achtundfünfzigste Tagung46, das
den Entwurf von Artikeln über den diplomatischen Schutz47

enthält,

Kenntnis nehmend von dem Beschluss der Kommission,
der Generalversammlung die Ausarbeitung eines Überein-
kommens auf der Grundlage des Entwurfs von Artikeln über
den diplomatischen Schutz zu empfehlen48,

betonend, wie wichtig auch weiterhin die Kodifizierung
und fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts ist, wie in
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a der Charta der Vereinten Na-
tionen vorgesehen,

feststellend, dass die Frage des diplomatischen Schutzes
für die Beziehungen zwischen den Staaten von großer Bedeu-
tung ist,

unter Berücksichtigung der im Sechsten Ausschuss zum
Ausdruck gebrachten Auffassungen und Stellungnahmen zu
Kapitel IV des Berichts der Kommission über den diplomati-
schen Schutz49,

1. dankt der Völkerrechtskommission für den Beitrag,
den sie auch weiterhin zur Kodifizierung und fortschreitenden
Entwicklung des Völkerrechts leistet;

2. nimmt Kenntnis von dem von der Kommission vor-
gelegten Entwurf von Artikeln über den diplomatischen
Schutz47 und bittet die Regierungen um Stellungnahmen zu der
Empfehlung der Kommission, auf der Grundlage dieser Arti-
kel ein Übereinkommen auszuarbeiten48;

3. beschließt, den Punkt „Diplomatischer Schutz“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 61/36

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/454, Ziff. 13)50.

61/36. Schadenszuordnung im Falle grenzüberschrei-
tender Schäden durch gefährliche Tätigkeiten

Die Generalversammlung,
unter Hinweis darauf, dass die Völkerrechtskommission

auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung51 den Entwurf von Arti-
keln über die Verhütung grenzüberschreitender Schäden durch
gefährliche Tätigkeiten fertigstellte und der Generalversamm-
lung die Ausarbeitung eines Übereinkommens auf der Grund-
lage des Entwurfs empfahl, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/82 vom 12. De-
zember 2001,

nach Prüfung des Kapitels V des Berichts der Völker-
rechtskommission über ihre achtundfünfzigste Tagung52, das
den Entwurf von Grundsätzen für die Schadenszuordnung im
Falle grenzüberschreitender Schäden durch gefährliche Tätig-
keiten enthält,

Kenntnis nehmend von dem Beschluss der Kommission,
der Generalversammlung zu empfehlen, sich den Entwurf der
Grundsätze durch eine Resolution zu eigen zu machen und den
Staaten eindringlich nahe zu legen, nationale und internatio-
nale Maßnahmen zu ihrer Umsetzung zu ergreifen53, 

betonend, wie wichtig auch künftig die Kodifizierung und
fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts ist, wie in Arti-
kel 13 Absatz 1 Buchstabe a der Charta der Vereinten Nationen
vorgesehen,

feststellend, dass die Frage der Verhütung grenzüber-
schreitender Schäden durch gefährliche Tätigkeiten und der
Schadenszuordnung im Falle solcher Schäden für die Bezie-
hungen zwischen den Staaten von großer Bedeutung ist,

unter Berücksichtigung der im Sechsten Ausschuss zum
Ausdruck gebrachten Auffassungen und Stellungnahmen zu
Kapitel V des Berichts der Kommission über ihre achtundfünf-
zigste Tagung betreffend die internationale Haftung bei Ver-
lusten infolge grenzüberschreitender Schäden durch gefährli-
che Tätigkeiten53,

1. dankt der Völkerrechtskommission für den Beitrag,
den sie auch weiterhin zur Kodifizierung und fortschreitenden
Entwicklung des Völkerrechts leistet;

2. nimmt Kenntnis von den von der Kommission vorge-
legten Grundsätzen für die Schadenszuordnung im Falle
grenzüberschreitender Schäden durch gefährliche Tätigkeiten,
deren Wortlaut dieser Resolution als Anlage beigefügt ist, und
empfiehlt sie der Aufmerksamkeit der Regierungen;

3. beschließt, den Punkt „Behandlung der Frage der
Verhütung grenzüberschreitender Schäden durch gefährliche
Tätigkeiten und der Schadenszuordnung im Falle solcher
Schäden“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

45 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Rumäniens im Namen des Präsidiums im Ausschuss vorgelegt.
46 Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supple-
ment No. 10 (A/61/10).
47 Ebd., Ziff. 49.
48 Ebd., Ziff. 46.
49 Ebd., Ziff. 50.
50 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Rumäniens im Namen des Präsidiums im Ausschuss vorgelegt.

51 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supple-
ment No. 10 und Korrigendum (A/56/10 und Corr.1), Ziff. 91, 94 und 97.
52 Ebd., Sixty-first Session, Supplement No. 10 (A/61/10).
53 Ebd., Ziff. 63.




